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FA-56060 Koblenz FINANZAMT KOBLENZ

Steuernum mer: 2211 27 /32246
Sicherheitsnum me.: 272201 097994

Telefon: 0261 4931-0
Fax: 026'1 4931-2OO9O
E-N4ail: poststelle@fa-ko.fin-rlp.de

Datum: 08.12.2025

Freistellungsbescheinigung zum Steueräbzug bei Bauleistungen
gemäß § 48b Absatz 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz (ESIG)

Name, Ansc hrift Markus Perscheid, Am Forsthaus 4 a,55332 Dieblich

Gu ltigkeit 05.11.2025 bis 04.1 1.2028

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistunt (Leistu ntsempfänter) von der Pflicht
zum Steuerabzut nach § 48 Abs. 1 EStG befreit ist.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bescheinigung ist dem Leistu ngse m pfänter im Oritinal auszuhändi8en, wenn sie fÜr
bestimmte Bauleistungen tilt. lst die Bescheinitunt für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie

austehändigt oder elektronisch übermittelt werden. Das Original ist mit Dienstsietel und
Sicherheitsnummer versehen.

Der Leistu ngsem pfä nger haftet für einen nicht oder zu niedrit abteführten Abzugsbetrag. Der
Leistuntsempfänger haftet nicht, wenn ihm im Zeitpunkt der Gegenleistunt eine
Freistellungsbescheinigung (§ 48b ESIG) vorgelegen hat, auf deren Rechtmäßitkeit er vertrauen
konnte. Er darf insbesondere dann nicht auf eine Freistellu ngsbescheinigu nt vertrauen, wenn diese
durch unlautere Mittel oder durch falsche Antaben erwirkt wurde und ihm dies bekannt oder
infolge grober Fahrlässitkeit nicht bekannt war. Hat der Leistuntsempfä nger die GültiSkeit der
Freistellu ngsbeschein igun t im Zeitpunkt der Gegenleistung durch eine elektronische
Abfrage beim Bundeszentra lamt für Steuern (BZSt) oder durch eine Anfrage beim Finanzamt
überprüft. liegt in der Regel keine grobe Fahrlässitkeit vor, Hierzu kann im Wege einer
elektronischen Abfrate beim BZSI (https://eibe.bff-online.de/eibe) eine Bestätigung der Gültigkeit
der Bescheinitung erlangt werden. Bestätitt das BZSI die Gültitkeit nicht oder kann der
Le istu ngse mpfä nger die elektronische Abfrage nicht durchführen, kann sich der
Leistu ngsem pfänger auch durch eine Nachfrage ber dem auf der Freistellu ngsbesch e inigu nB

angegebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen. Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzut gilt
für Zahlungen, die innerhalb des o.t. Gültigkeitszeitrau mes und/ oder für die o.g. Bauleistungen
geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistu ngsem pfängers mit Gegenansprüchen
gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung gleich.
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Dienstgebäude Ferdinand-SäLrerbnrch-Str. 1 9, 56073 Koblenz
Kontakt * Telefon 0261 4931-O*



Det Widerrul dieset Bescheinitunt bleibt vorbeholten.

Mit freu nd lichen Grü ßen

lhr Finanza mt

Datensch utzh inweis:
lnformationen über die Verarbeitung personenenbezogener Daten in der Steuerverwa ltu ng
und über lhre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre
Ansprechpartner entnehmen Sie bitte dem allgemeinen lnfo rmations schreibe n der
Fina nzverwa ltu ng. Dieses lnformationsschreiben finden Sie unter www.fina nzam t.de (unter
der Rubrik "Datenschutz") oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.

Dienstgebäude Ferdinand-Sauerbruch-str. 19, 56073 Koblenz
Kontakt * Telefon 0261 4931-Or

(Dieses Schreiben wurde moschinell erstellt und ist ohne Unterschrilt gültig.)


